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Der Senat der Paris Lodron-Universität Salzburg hat in seiner Sitzung am 26.01.2016 das von der 
Curricularkommission Psychologie der Universität Salzburg in der Sitzung vom 23.12.2015 be-
schlossene Curriculum für das Bachelorstudium Psychologie in der nachfolgenden Fassung erlas-
sen. 
Rechtsgrundlage sind das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien 
(Universitätsgesetz 2002 – UG), BGBl. I Nr. 120/2002, sowie der studienrechtliche Teil der Sat-
zung der Universität Salzburg in der jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 1  Allgemeines 

(1) Der Gesamtumfang für das Bachelorstudium Psychologie beträgt 180 ECTS-Anrechnungs-
punkte. Dies entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von 6 Semestern. 

(2) Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Psychologie wird der akademische 
Grad „Bachelor of Science“, abgekürzt „BSc“, verliehen. 

(3) Allen Leistungen, die von Studierenden zu erbringen sind, werden ECTS-Anrechnungs-
punkte zugeteilt. Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht 25 Arbeitsstunden und beschreibt 
das durchschnittliche Arbeitspensum, das erforderlich ist, um die erwarteten Lernergebnisse 
zu erreichen. Das Arbeitspensum eines Studienjahres entspricht 1500 Echtstunden und so-
mit einer Zuteilung von 60 ECTS-Anrechnungspunkten. 

(4) Studierende mit Beeinträchtigungen und/oder chronischer Erkrankung dürfen keinerlei Be-
nachteiligung im Studium erfahren. Es gelten die Grundsätze der UN-Konvention für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz sowie das 
Prinzip des Nachteilsausgleichs. 

 
§ 2 Gegenstand des Studiums und Qualifikationsprofil 

(1) Gegenstand des Studiums 
Das Bachelorstudium Psychologie vermittelt Grundkenntnisse in der empirischen Erforschung, 
Beschreibung und Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens unter Berücksichtigung der 
biologischen und soziokulturellen Grundlagen. Es vermittelt des Weiteren Grundkenntnisse in 
der Anwendung psychologischen Wissens für die Gestaltung menschlicher Lebens- und Ar-
beitsbedingungen und im professionellen Umgang mit psychosozialen Problemsituationen. 

(2) Qualifikationsprofil und Kompetenzen (Learning Outcomes) 
Ziel des Bachelorstudiums Psychologie ist die umfangreiche Grundlagenausbildung wesentli-
cher theoretischer Inhalte, diagnostischer und empirischer Fertigkeiten und der Vermittlung von 
Interventionen. 
Studierende verfügen nach Absolvierung des Bachelorstudiums Psychologie über folgende 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen:  

(a) Kenntnisse: Studierende 
‐ kennen wissenschaftstheoretische Voraussetzungen, wichtige Informationsquellen, die histo-

rischen Wurzeln des Faches, aktuelle Teilgebiete sowie wissenschaftliche Strömungen. 
‐ verfügen über ein fundiertes Wissen über die Durchführung und Auswertung von empiri-

schen Studien. 
‐ verfügen über ein Wissen über die Anwendung von quantitativen Methoden zur Erklärung 

des menschlichen Erlebens und Verhaltens (Varianzanalysen, nichtparametrische Testver-
fahren, Regressionen, Faktorenanalyse). 

‐ verfügen über die wissenschaftlichen Grundlagen des Testens und Messens als Grundlage 
für spätere Aufgaben in der Psychologischen Diagnostik. 

‐ verfügen über ein umfangreiches Grundlagenwissen zur Beschreibung, Erklärung und Ver-
änderung menschlichen Erlebens und Verhaltens, welches folgende Bereiche umfasst: Kog-
nitive Psychologie, Biologische Psychologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, 
Persönlichkeitspsychologie und Differentielle Psychologie, Psychologische Diagnostik, Psy-
chologie der Beratung, Klinische Psychologie, Psychotherapie, Gesundheitspsychologie, Ar-
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beits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, Bildungspsychologie und Pädagogische 
Psychologie. 

‐ kennen und verstehen relevante Befunde aus den Grundlagenbereichen der Psychologie 
sowie aus den Bereichen der Angewandten Psychologie, können diese integrieren und auf 
praktische Probleme übertragen. 

‐ verfügen über ein kritisches Verständnis von Theorien und Grundsätzen aus der Frauen- und 
Geschlechterforschung sowie aus der Stereotypenforschung, um sich mit Problemstellungen 
geschlechter- und minderheitensensibel auseinandersetzen zu können. 

(b) Fertigkeiten: Studierende 
‐ können elementare wissenschaftliche Arbeitstechniken anwenden. 
‐ können Daten erfassen und deskriptiv auswerten, Statistiken anwenden und Ergebnisse in-

terpretieren sowie statistische Software zur Analyse quantitativer Daten einsetzen. 
‐ können diagnostische Instrumente auswählen, anwenden, hinsichtlich wissenschaftlicher 

Gütekriterien bewerten und deren Ergebnisse interpretieren. 
‐ können für einen Problembereich relevante Literatur recherchieren, kritisch bewerten und für 

die Entwicklung von Lösungen auswählen.  
‐ können unterschiedliche Konzepte differenziert betrachten und bewerten. 
‐ sind fähig, die Effektivität von psychologischen Maßnahmen zu analysieren sowie deren 

Möglichkeiten und Grenzen zu bewerten. 

(c) Kompetenzen: Studierende 
‐ können selbständig wissenschaftliche Fragestellungen, Hypothesen und die entsprechende 

Versuchsplanung zu deren Überprüfung entwickeln.  
‐ entwickeln ein Bewusstsein für die wissenschaftlichen Standards bei der Erhebung, Auswer-

tung, Analyse und Interpretation empirischer Daten. 
‐ können statistische Verfahren zur Auswertung empirischer Fragestellungen anwenden und 

kennen die Möglichkeiten und Grenzen der empirischen Methode.  
‐ sind sich ihrer Rolle als Psychologin bzw. Psychologe im Bereich der Diagnostik bewusst 

und übernehmen Verantwortung für einen sachgerechten und an wissenschaftlichen Maß-
stäben orientierten Umgang mit Testerstellungen, -anwendungen und -interpretationen. 

‐ können in der „Praxis“ relevante psychologische Aspekte erkennen und Empfehlungen für 
praktische Probleme erarbeiten. 

‐ sind in der Lage, geschlechtersensibel und geschlechterbewusst zu sprechen und zu han-
deln. 

 
(3) Bedarf und Relevanz des Studiums für Wissenschaft, Gesellschaft und Arbeitsmarkt 

Das Bachelorstudium Psychologie vermittelt theoretische Inhalte, diagnostische und empirische 
Fertigkeiten und Kompetenzen, die eine Grundlage für eine Vielzahl von Arbeitsbereichen und 
Tätigkeitsfeldern bilden. Das Studium bietet den Absolventinnen und Absolventen einen Über-
blick über die verschiedenen Forschungs- und Anwendungsbereiche der Psychologie und ver-
mittelt grundlegende Methodenkompetenzen, die sowohl für die Weiterqualifikation in Anwen-
dungsberufen als auch für ein weiterführendes wissenschaftliches Studium bedeutsam sind. 
Das Bachelorstudium Psychologie bildet damit einerseits die Basis für eine wissenschaftliche 
Vertiefung und Spezialisierung im Rahmen des darauf aufbauenden Masterstudiums, anderer-
seits vermittelt es grundlegende Kompetenzen in Bezug auf die Analyse von Problemsituatio-
nen der menschlichen Lebens- und Arbeitswelt und deckt damit einen wachsenden gesell-
schaftlichen Bedarf ab. Die Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder von Psychologinnen und 
Psychologen sind wegen der großen Anzahl an psychologischen Forschungs- und Anwen-
dungsbereichen vielfältig. Ein einheitliches Berufsbild kann daher nicht abgeleitet werden. Für 
eine qualifizierte Tätigkeit in den Anwendungsbereichen wird im Regelfall eine spezifische Aus- 
und Weiterbildung erforderlich sein. Da das Bachelorstudium Psychologie nicht zur eigenverant-
wortlichen Berufsausübung als Psychologin bzw. Psychologe im Sinne des Psychologengeset-
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zes (BGBI. Nr. 182/2013) befähigt, wird eine Vertiefung im Rahmen eines Masterstudiums emp-
fohlen. 

 
§ 3  Aufbau und Gliederung des Studiums 
(1) Das Bachelorstudium Psychologie beinhaltet 14 Module, für die 159 ECTS-Anrechnungs-

punkte vorgesehen sind. Weiters sind 12 ECTS-Anrechnungspunkte für die Freien Wahlfä-
cher und 9 ECTS-Anrechnungspunkte für die Pflichtpraxis veranschlagt. Die Bachelorarbeit 
wird dabei mit 10 ECTS-Anrechnungspunkten (inkl. Begleitseminar) bewertet. 

 
 ECTS 

Modul 1 Einführung in das Studium der Psychologie 10 

Modul 2 Methodenlehre und Statistik 1 11 

Modul 3 Methodenlehre und Statistik 2 14 

Modul 4 Empirisches Arbeiten 15 

Modul 5 Allgemeine Psychologie mind.11* 

Modul 6 Biologische Psychologie mind.9* 

Modul 7 Sozialpsychologie 10 

Modul 8 Entwicklungspsychologie 9 

Modul 9 Persönlichkeitspsychologie und Differentielle Psychologie 8 

Modul 10 Psychologische Diagnostik mind.12* 

Modul 11 Psychologische Beratung mind.8* 

Modul 12 Klinische Psychologie, Psychotherapie, Gesundheitspsy-
chologie 

mind.9* 

Modul 13 Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie mind.6* 

Modul 14 Bildungspsychologie und Pädagogische Psychologie mind.6* 

* Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen siehe  
   Regelungen in § 6 (1) und (3) 

24 

Freie Wahlfächer 12 

Bachelorarbeit (siehe Modul 4)  

Pflichtpraxis 9 

Summe 180 
 
(2) Das Vorziehen von Modulen und Lehrveranstaltungen aus dem Masterstudium ist nicht zu-

lässig. 
 
§ 4 Typen von Lehrveranstaltungen 

Vorlesung (VO) gibt einen Überblick über ein Fach oder eines seiner Teilgebiete sowie dessen 
theoretische Ansätze und präsentiert unterschiedliche Lehrmeinungen und Methoden. Die In-
halte werden überwiegend im Vortragsstil vermittelt. Eine Vorlesung ist nicht prüfungsimma-
nent und hat keine Anwesenheitspflicht. 

Vorlesung mit Übung (VU) verbindet die theoretische Einführung in ein Teilgebiet mit der Vermitt-
lung praktischer Fähigkeiten. Eine Vorlesung mit Übung ist nicht prüfungsimmanent und hat 
keine Anwesenheitspflicht. 

Übung (UE) dient dem Erwerb, der Erprobung und Perfektionierung von praktischen Fähigkeiten 
und Kenntnissen des Studienfaches oder eines seiner Teilbereiche. Eine Übung ist eine prü-
fungsimmanente Lehrveranstaltung mit Anwesenheitspflicht. 
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Übung mit Vorlesung (UV) verbindet die theoretische Einführung in ein Teilgebiet mit der Vermitt-
lung praktischer Fähigkeiten, wobei der Übungscharakter dominiert. Die Übung mit Vorlesung 
ist eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung mit Anwesenheitspflicht. 

Grundkurs (GK) ist eine einführende Lehrveranstaltung, in der Inhalte von Prüfungsfächern in 
einer didaktisch aufbereiteten Form vermittelt werden, die den Studierenden ein möglichst ho-
hes Maß an eigenständiger Aneignung der Inhalte ermöglicht. Ein Grundkurs beinhaltet einen 
für alle TeilnehmerInnen gemeinsamen Vorlesungsteil und einen Übungsteil, der in Gruppen 
abgehalten wird. Ein Grundkurs ist eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung mit Anwesen-
heitspflicht. 

Proseminar (PS) ist eine wissenschaftsorientierte Lehrveranstaltung und bildet die Vorstufe zu 
Seminaren. In praktischer wie auch theoretischer Arbeit werden unter aktiver Mitarbeit seitens 
der Studierenden Grundkenntnisse und Fähigkeiten wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt. 
Ein Proseminar ist eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung mit Anwesenheitspflicht. 

Seminar (SE) ist eine wissenschaftlich weiterführende Lehrveranstaltung. Sie dient dem Erwerb 
von vertiefendem Fachwissen sowie der Diskussion und Reflexion wissenschaftlicher Themen 
anhand aktiver Mitarbeit seitens der Studierenden. Ein Seminar ist eine prüfungsimmanente 
Lehrveranstaltung mit Anwesenheitspflicht.  
Spezielle Formen von Seminaren sind Empirische Seminare und Begleitseminare zur Ba-
chelorarbeit. 
Im Empirischen Seminar werden im Rahmen angeleiteter Forschungspraxis methodische 
Kompetenzen vermittelt, die für die eigenständige Durchführung empirischer Forschungsarbei-
ten erforderlich sind.  
Im Begleitseminar zur Bachelorarbeit werden die Studierenden bei der Erstellung ihrer Ba-
chelorarbeiten methodisch betreut und zur kritischen Reflexion ihrer Arbeiten angeregt. 

Praktikum (PR) dient der Anwendung und Festigung von erlerntem Fachwissen und Methoden 
und dem Erwerb von praktischen Fähigkeiten. Ein Praktikum ist eine prüfungsimmanente 
Lehrveranstaltung mit Anwesenheitspflicht. 

 

§ 5 Studieninhalt und Studienverlauf 

Im Folgenden sind die Module und Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiums Psychologie auf-
gelistet. Die Zuordnung zu Semestern ist eine Empfehlung und stellt sicher, dass die Abfolge der 
Lehrveranstaltungen optimal auf das Vorwissen aufbaut und der Jahresarbeitsaufwand 60 ECTS-
Anrechnungspunkte nicht überschreitet. Module und Lehrveranstaltungen können auch in anderer 
Reihenfolge absolviert werden, sofern keine Voraussetzungen nach § 12 festgelegt sind. 
Die detaillierten Beschreibungen der Module inkl. der zu vermittelnden Kenntnisse, Methoden und 
Fertigkeiten finden sich in Anhang I: Modulbeschreibungen. 
 
(1) Semesterplan 

Bachelorstudium Psychologie 

Modul Lehrveranstaltung SSt. Typ ECTS
Semester mit ECTS 

I II III IV V VI 

(1) Pflichtmodule 

Modulgruppe A: Einführung und Methodenlehre 

Modul 1 Einführung in das Studium der Psychologie 

Einführung in das Studium der Psychologie und in 
die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

2,5 UV 3 3      

Geschichte und Systeme der Psychologie 2 VO 3 3      

Anwendungsbereiche der Psychologie 2 VO 3 3      

Versuchspersonenstunden gem. § 5 Abs. 2   1 1      

Zwischensumme Modul 1 6,5   10 10      
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Modul Lehrveranstaltung SSt. Typ ECTS
Semester mit ECTS 

I II III IV V VI 

Modul 2 Methodenlehre und Statistik 1  

Einführung in die Methodenlehre 2 VO 3 3      

Übung zur VO Einführung in die Methodenlehre 0,5 UE 2 2      

Methodenlehre und Statistik I 2 VO 3  3     

Übung zur VO Methodenlehre und Statistik I 1  UE 3  3     

Zwischensumme Modul 2 5,5   11 5 6     

Modul 3 Methodenlehre und Statistik 2 

Methodenlehre und Statistik II 1 VO 1,5   1,5    

Übung zur VO Methodenlehre und Statistik II 1 UE 1,5   1,5    

Methodenlehre und Statistik III 2 VO 2,5    2,5   

Übung zur VO Methodenlehre und Statistik III 0,5  UE 1,5    1,5   

Spezielle Methoden 2 VO 3    3   

Testtheorie und Testkonstruktion 2 VO 3   3    

Übung zur VO Testtheorie und Testkonstruktion 1 UE 1   1    

Zwischensumme Modul 3 9,5   14   7 7   

Modul 4 Empirisches Arbeiten 

Empirisches Seminar 2 SE 5     5  

Bachelorarbeit inkl. Begleitseminar 2 SE 10      10 

Zwischensumme Modul 4 4  15     5 10 

Zwischensumme Modulgruppe A 25,5  50 15 6 7 7 5 10 

 

Modulgruppe B: Kognitive und biologische Grundlagen des Erlebens und Verhaltens 

Modul 5 Allgemeine Psychologie 

Kognitive Psychologie 4 VO 7  7     

Proseminar zur VO Kognitive Psychologie 2 PS 4  4     

Zwischensumme Modul 5 6   11  11     

Modul 6 Biologische Psychologie  

Biologische Psychologie 4 VU 6 6      

Zwischensumme Modul 6 4  6 6      
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen aus Modulgrup-
pe B gem. § 6 Abs. 1 (VO/VU/SE) 

6   9     6 3 

Zwischensumme Modulgruppe B 16   26 6 11   6 3 

 

Modulgruppe C: Grundlagen intra- und interpersonaler Prozesse 

Modul 7 Sozialpsychologie  

Sozialpsychologie 4,5 GK 7  7     

Zwischensumme Modul 7 4,5   7  7     

Modul 8 Entwicklungspsychologie 

Entwicklungspsychologie 4 VU 6 6      

Zwischensumme Modul 8 4   6 6      

Modul 9 Persönlichkeitspsychologie und Differentielle Psychologie 
VO Persönlichkeitspsychologie und Differentielle 
Psychologie 

3 VO 5     5   

Zwischensumme Modul 9 3   5    5   
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen aus Modul-
gruppe C gem. § 6 Abs. 2 (VO/VU/SE) 

6   9    3 3 3 

Zwischensumme Modulgruppe C 17,5   27 6 7  8 3 3 
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Modul Lehrveranstaltung SSt. Typ ECTS
Semester mit ECTS 

I II III IV V VI 

Modulgruppe D: Anwendungsbereiche der Psychologie 

Modul 10 Psychologische Diagnostik  

Psychologische Diagnostik I 2 VO 3    3   

Übung zur VO Psychologische Diagnostik I 2 UE 3     3  

Psychologische Diagnostik II 2 VO 3     3  

Übung zur VO Psychologische Diagnostik II 2 UE 3      3 

Zwischensumme Modul 10 8   12    3 6 3 

Modul 11 Psychologische Beratung  

Psychologische Beratung 3 VO 4,5   4,5    
Methoden und Praxis der psychologischen Bera-
tung (Übungen) 

2,5 PR 3,5    3,5   

Zwischensumme Modul 11 5,5   8   4,5 3,5   

Modul 12 Klinische Psychologie, Psychotherapie, Gesundheitspsychologie 
Klinische Psychologie / Psychotherapie /  
Gesundheitspsychologie I: Grundlagen 

2 VO 3  3     

Klinische Psychologie / Psychotherapie / Gesund-
heitspsychologie II: Psychische Störungen 

2 VO 3   3    

Psychotherapie 2 VO 3    3   

Zwischensumme Modul 12 6  9  3 3 3   

Modul 13 Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie  
Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsycholo-
gie 

4 VU 6   6    

Zwischensumme Modul 13 4   6   6    

Modul 14 Bildungspsychologie und Pädagogische Psychologie  
VO Bildungspsychologie und Pädagogische Psy-
chologie 

3 VO 6   6    

Zwischensumme Modul 14 3   6   6    
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen aus Modulgruppe 
D gem. § 6 Abs. 3 (VO/VU/SE) 

10  15    3 3 9 

Zwischensumme Modulgruppe D 36,5   56  3 19,5 12,5 9 12 
 

Summe Pflichtmodule 95,5  159       
 
(3) Freie Wahlfächer    12 3 3 3,5 2,5   

(4) Pflichtpraxis    9     7 2 

(5) Bachelorarbeit siehe Modul 4           
 
Summen Gesamt 95,5   180 60 60 60 
 
 
(2) Versuchspersonenstunden 
Die Studierenden haben Versuchspersonenstunden (Teilnahme als Versuchsperson an psycho-
logischen Untersuchungen des Fachbereichs Psychologie) im Ausmaß von 25 Stunden nach freier 
Wahl zu absolvieren. Diesen Versuchspersonenstunden ist 1 ECTS-Anrechnungspunkt zugeord-
net. 
Eine darüber hinausgehende freiwillige Teilnahme an Versuchen wird ausdrücklich empfohlen. Für 
jeweils 12,5 freiwillige Versuchspersonenstunden können 0,5 ECTS-Anrechnungspunkte, maximal 
jedoch 2 ECTS-Anrechnungspunkte (50 Stunden) zusätzlich im Rahmen der freien Wahlfächer 
angerechnet werden. 
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§ 6 Wahlmodulkataloge und/oder gebundene Wahlmodule 

(1) Wahlpflichtlehrveranstaltungen der Modulgruppe B 
In der Modulgruppe B („Kognitive und biologische Grundlagen des Verhaltens und Erlebens“) 
sind über die im Semesterplan explizit angeführten Lehrveranstaltungen hinaus weitere 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 9 ECTS-Anrechnungspunkten zu absolvieren, wobei in 
jedem Modul mindestens 3 ECTS-Anrechnungspunkte zu erbringen sind. Von diesen Lehr-
veranstaltungen muss mindestens eine in Form eines Seminars (SE) absolviert werden. 

(2) Wahlpflichtlehrveranstaltungen der Modulgruppe C 
In der Modulgruppe C („Grundlagen intra- und interpersonaler Prozesse“) sind über die im 
Semesterplan explizit angeführten Lehrveranstaltungen hinaus aus den drei Modulen „Sozi-
alpsychologie“, „Entwicklungspsychologie“ sowie „Persönlichkeitspsychologie und Differenti-
elle Psychologie“ Lehrveranstaltungen im Ausmaß von je 3 ECTS-Anrechnungspunkte zu 
absolvieren. Von diesen Lehrveranstaltungen muss mindestens eine in Form eines Seminars 
(SE) absolviert werden. 

(3) Wahlpflichtlehrveranstaltungen der Modulgruppe D 
Aus den einzelnen Fächern der Modulgruppe D („Anwendungsbereiche der Psychologie“) 
sind über die im Semesterplan explizit angeführten Lehrveranstaltungen hinaus weitere 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 15 ECTS-Anrechnungspunkte zu absolvieren: Diese 
können frei aus den fünf Modulen der Modulgruppe D gewählt werden, müssen aber zumin-
dest drei verschiedenen Modulen dieser Modulgruppe zuzuordnen sein. Mindestens eine 
dieser Lehrveranstaltungen muss in Form eines Seminars (SE) absolviert werden. 

 
§ 7 Freie Wahlfächer 

(1) Im Bachelorstudium Psychologie sind frei zu wählende Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 
12 ECTS-Anrechnungspunkten zu absolvieren. Diese können frei aus dem Lehrveranstal-
tungsangebot aller anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen gewählt werden und 
dienen dem Erwerb von Zusatzqualifikationen sowie der individuellen Schwerpunktsetzung 
innerhalb des Studiums.  

(2) Bei innerem fachlichem Zusammenhang der gewählten Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 
12 ECTS-Anrechnungspunkten kann eine Benennung der Wahlfächer als „Wahlmodul“ im 
Bachelorzeugnis erfolgen. 

 
§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Bachelorarbeiten sind eigenständige schriftliche Arbeiten, die im Rahmen einer Lehrveran-
staltung abzufassen sind und gemeinsam mit dieser beurteilt werden. 

(2) Im Bachelorstudium Psychologie ist im Rahmen des dafür angebotenen Begleitseminars 
eine Bachelorarbeit auf der Grundlage einer empirischen Studie abzufassen. Das Thema der 
Bachelorarbeit muss einem der in § 5 angeführten Module (mit Ausnahme des Moduls „Ein-
führung in das Studium der Psychologie“) zuordenbar sein. Der ECTS-Aufwand für diese Ar-
beit und das Begleitseminar umfasst insgesamt 10 ECTS-Anrechnungspunkte. 

 
§ 9 Pflichtpraxis  

(1) Im Bachelorstudium Psychologie ist eine facheinschlägige Pflichtpraxis im Ausmaß von 6 
Wochen im Sinne einer Vollbeschäftigung (dies entspricht 9 ECTS-Anrechnungspunkten) zu 
absolvieren. Bei Teilzeitbeschäftigung verlängert sich die Dauer der Praxis im entsprechen-
den Ausmaß. Für eine Anrechenbarkeit einer angeleiteten Praxis im Sinne von Abs. 3 ist 
grundsätzlich ein mindestens halbtägiger Beschäftigungsumfang Voraussetzung. Die Pflicht-
praxis dient der Anwendung der im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. 

(2) Die Praxis kann zusammenhängend oder in Teilen abgelegt werden, wobei jedoch die ein-
zelnen Teile mindestens 3 Wochen umfassen müssen. 



Mitteilungsblatt 
23. März 2016 
Seite 9 
 
 

(3) Mindestens die Hälfte dieser Praxis ist an Einrichtungen zu absolvieren, an denen eine Psy-
chologin bzw. ein Psychologe mindestens halbtägig tätig ist („fachlich angeleitete Praxis“). 
Dieser Teil der Praxis ist an einer einzigen Institution zu absolvieren. Er gilt als durch die an 
der Einrichtung tätige Psychologin bzw. den an der Einrichtung tätigen Psychologen angelei-
tet.  

(4) Die restliche Zeit der Praxis können die Studierenden an allen Einrichtungen absolvieren, an 
denen psychologische Tätigkeiten anfallen, auch wenn keine Psychologin bzw. kein Psycho-
loge an der betreffenden Einrichtung tätig ist („nicht-fachlich angeleitete Praxis”). In diesem 
Fall muss jedoch eine Anleitung durch eine Person mit fachverwandter Ausbildung gewähr-
leistet sein, und es ist vor Antritt der Praxis die schriftliche Zustimmung der/des Vorsitzenden 
der Curricularkommission einzuholen.  

(5) Die im Semesterplan vorgesehene Verteilung der Praxis auf das 5. und 6. Studiensemester 
stellt eine Empfehlung dar und ist nicht verbindlich. Es wird jedoch empfohlen, die Praxis frü-
hestens nach dem Abschluss des 2. Studiensemesters zu absolvieren. 

(6) Die Bescheinigung erfolgt für eine fachlich angeleitete Praxis durch die anleitende Psycho-
login bzw. durch den anleitenden Psychologen, für eine nicht-fachlich angeleitete Praxis 
durch die jeweilige Dienstvorgesetzte bzw. den jeweiligen Dienstvorgesetzten. Diese Be-
scheinigungen erfolgen formlos, haben aber mindestens zu enthalten:  
‐ Bezeichnung der Einrichtung, an der der betreffende Praxisteil absolviert wurde,  
‐ Zeitraum und Dauer der Praxis sowie Umfang und Ausmaß der Beschäftigung,  
‐ Kurzbeschreibung der ausgeführten Tätigkeiten,  
‐ Name und Berufsbezeichnung des Ausstellers bzw. der Ausstellerin der Bescheinigung. 

(7) Studierende mit Beeinträchtigungen und/oder chronischer Erkrankung werden im Bereich 
Praxis seitens der Universität (Dienstleistungseinrichtung diversity & disability) unterstützt. 
Sollte es aufgrund diskriminierender Infrastruktur (physische sowie infrastrukturelle Barriere-
freiheit) bei potentiellen Praxisstellen nicht möglich sein, einen Praxisplatz zu erhalten, be-
kommen Studierende mit Beeinträchtigungen und/oder chronischer Erkrankung eine andere 
Möglichkeit, diesen Teil des Curriculums zu erfüllen. 

(8) Abweichungen von den Regelungen zur Pflichtpraxis insbesondere für Studierende mit Be-
treuungspflichten bzw. berufstätige Studierende bedürfen der Zustimmung der / des Vorsit-
zenden der Curricularkommission. 

Im Rahmen der berufsorientierten Pflichtpraxis können u.a. folgende Qualifikationen erworben 
werden: 

‐ Anwendung der erworbenen fachspezifischen Kompetenzen im beruflichen Kontext 

‐ Kennenlernen von Anwendungsszenarien fachwissenschaftlicher Konzepte 

‐ Erwerb von Soft Skills (u.a. Teamarbeit, Kommunikationskompetenz, Planungskompetenz) 
im beruflichen Kontext. 

§ 10 Auslandsstudien 

Studierenden des Bachelorstudiums Psychologie wird empfohlen, ein Auslandssemester zu ab-
solvieren. Dafür kommen insbesondere die Semester 3 bis 5 des Studiums in Frage. Die Aner-
kennung von im Auslandsstudium absolvierten Lehrveranstaltungen (inkl. Bachelorarbeiten) erfolgt 
durch das zuständige studienrechtliche Organ. Die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen 
sind von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller vorzulegen. 
Es wird sichergestellt, dass Auslandssemester ohne Verzögerungen im Studienfortschritt möglich 
sind, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

‐ pro Auslandssemester werden Lehrveranstaltungen im Ausmaß von zumindest 30 ECTS-
Anrechnungspunkten abgeschlossen; 

‐ die im Rahmen des Auslandssemesters absolvierten Lehrveranstaltungen stimmen inhaltlich 
nicht mit bereits an der Universität Salzburg absolvierten Lehrveranstaltungen überein; 
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‐ vor Antritt des Auslandssemesters wurde bescheidmäßig festgestellt, welche der geplanten 
Prüfungen den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. 

Neben den fachwissenschaftlichen Kompetenzen können durch einen Studienaufenthalt im Aus-
land u.a. folgende Qualifikationen erworben werden: 

‐ Erwerb und Vertiefung von fachspezifischen Fremdsprachenkenntnissen  

‐ Erwerb und Vertiefung von allgemeinen Fremdsprachenkenntnissen (Sprachverständnis, 
Konversation,…) 

‐ Erwerb und Vertiefung von organisatorischer Kompetenz durch eigenständige Planung des 
Studienalltags in internationalen Verwaltungs- und Hochschulstrukturen 

‐ Kennenlernen und studieren in internationalen Studiensystemen sowie Erweiterung der ei-
genen Fachperspektive 

‐ Erwerb und Vertiefung von interkulturellen Kompetenzen. 

Studierende mit Beeinträchtigungen und/oder chronischer Erkrankung werden bei der Suche nach 
einem Platz für ein Auslandssemester und dessen Planung seitens der Dienstleistungseinrichtung 
diversity & disability aktiv unterstützt.  

 
§ 11 Vergabe von Plätzen bei Lehrveranstaltungen mit limitierter TeilnehmerInnenzahl 

(1) Die TeilnehmerInnenzahl ist im Bachelorstudium Psychologie für die einzelnen Lehrveran-
staltungstypen folgendermaßen beschränkt: 

Vorlesung (VO) keine Beschränkung 

Vorlesung mit Übung (VU) keine Beschränkung 

Übung (UE) 20 / 25 

Übung mit Vorlesung (UV) 30 (in Übungsgruppen) 

Grundkurs (GK) 25 (in Übungsgruppen) 

Proseminar (PS) 20 

Seminar (SE) 
     Empirisches Seminar 
     Begleitseminar zur Bachelorarbeit 

25 
15 
10 

Praktikum (PR) 15 

(2) Bei Lehrveranstaltungen mit beschränkter TeilnehmerInnenzahl werden bei Überschreitung 
der HöchstteilnehmerInnenzahl durch die Anzahl der Anmeldungen jene Studierenden be-
vorzugt aufgenommen, für die diese Lehrveranstaltung Teil des Curriculums ist. 

(3) Studierende des Bachelorstudiums Psychologie werden bei Überschreitung der Höchst-
teilnehmerInnenzahl durch die Anzahl der Anmeldungen nach folgenden Kriterien in der an-
geführten Reihenfolge in Lehrveranstaltungen aufgenommen: 
‐ vermerkte Wartelistenplätze aus dem Vorjahr  
‐ Studienfortschritt (Summe der absolvierten ECTS-Anrechnungspunkte im Studium) 
‐ die höhere Anzahl positiv absolvierter Prüfungen 
‐ die höhere Anzahl an absolvierten Semestern 
‐ der nach ECTS-Anrechnungspunkten gewichtete Notendurchschnitt 
‐ das Los.  

 Freie Plätze werden an Studierende anderer Studien nach denselben Reihungskriterien ver-
geben. 

(4) Für Studierende in internationalen Austauschprogrammen stehen zusätzlich zur vorge-
sehenen HöchstteilnehmerInnenzahl Plätze im Ausmaß von zumindest zehn Prozent der 
HöchstteilnehmerInnenzahl zur Verfügung. Diese Plätze werden nach dem Los vergeben. 
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§ 12 Zulassungsbedingungen zu Prüfungen 

Für die Zulassung zu folgenden Prüfungen sind als Voraussetzung festgelegt: 

Lehrveranstaltung/Modul: Voraussetzung für: 

Modul 1 Einführung in das Studium mit 
Ausnahme der Versuchspersonenstunden 

Sämtliche prüfungsimmanenten Lehr-
veranstaltungen ab dem 3. Semester 

VO+UE Einführung in die Methodenlehre VO+UE Statistik I 

Modul 2 Methodenlehre und Statistik 1 VO+UE Methodenlehre und Statistik II 

VO+UE Methodenlehre und Statistik II VO+UE Methodenlehre und Statistik III 

VO+UE Testtheorie und Testkonstruktion 
VO Psychologische Diagnostik I 

UE Psychologische Diagnostik I und II 

VO Psychologische Beratung PR Methoden und Praxis der psycho-
logischen Beratung 

Erfolgreicher Abschluss aller Lehrveran-
staltungen, die im Semesterplan (§ 5 Abs. 
1) in den Modulen der Modulgruppen A, B, 
C und D für das 1. bis 3. Semester vor-
gesehen sind mit Ausnahme der Ver-
suchspersonenstunden. 

Empirisches Seminar 

Empirisches Seminar Begleitseminar zur Bachelorarbeit 

VO+PS Kognitive Psychologie Wahlpflicht-SE aus Allgemeiner Psy-
chologie 

VU Biologische Psychologie Wahlpflicht-SE aus Biologischer Psy-
chologie 

GK Sozialpsychologie Wahlpflicht-SE aus Sozialpsychologie 

VU Entwicklungspsychologie Wahlpflicht-SE aus Entwicklungspsy-
chologie 

VO Persönlichkeitspsychologie und Diffe-
rentielle Psychologie 

Wahlpflicht-SE aus Persönlichkeitspsy-
chologie und Differentieller Psychologie 

VO+UE Testtheorie und Testkonstruktion  Wahlpflicht-SE aus Psychologischer 
Diagnostik 

VO Psychologische Beratung Wahlpflicht-SE aus Psychologischer 
Beratung 

VO Klinische Psychologie, Psychotherapie 
und Gesundheitspsychologie I+II 

Wahlpflicht-SE aus Klinischer Psycho-
logie, Psychotherapie und Gesunheits-
psychologie 

VU Arbeits-, Organisations- und Wirt-
schaftspsychologie 

Wahlpflicht-SE aus Arbeits-, Organisa-
tions- und Wirtschaftspsychologie 

VO Bildungspsychologie und Pädagogi-
sche Psychologie 

Wahlpflicht-SE aus Bildungspsycholo-
gie und Pädagogischer Psychologie 

In begründeten Fällen kann die Studienbehörde auf Antrag der/des betroffenen Studierenden Aus-
nahmen von diesen Anmeldungsvoraussetzungen zulassen, sofern die Erfüllung dieser Vorausset-
zungen wegen eines Auslandsstudiums im Fach Psychologie nicht bzw. nicht rechtzeitig möglich 
war. 

 

§ 13 Prüfungsordnung 

(1) Der Studienerfolg wird in Vorlesungen (VO) sowie Vorlesungen mit Übungen (VU) aufgrund 
einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung am Ende der Lehrveranstaltung beurteilt.  
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(2) In Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (GK, UV, SE, PR, UE) erfolgt die 
Beurteilung des Erfolgs gem. § 3 Z 10 der Satzung der Universität auf Grund von regelmäßi-
gen schriftlichen oder mündlichen Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei nega-
tiver Gesamtbeurteilung sind Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter zur 
Gänze zu wiederholen. 

(3) Es wird darauf verwiesen, dass Studierende, die eine länger dauernde Beeinträchtigung 
nachweisen, die ihnen die Ablegung einer Prüfung in der vorgeschriebenen Methode unmög-
lich macht, gemäß gem. § 59 Abs. 1 Z 12 UG das Recht haben, eine abweichende Prü-
fungsmethode zu beantragen, wenn der Inhalt und die Anforderung der Prüfung durch eine 
abweichende Methode nicht beeinträchtigt werden. 

(4) Das Bachelorstudium gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn 
- alle Prüfungen in den in § 5 angeführten Modulen inkl. der vorgeschriebenen Wahlpflicht-

Lehrveranstaltungen und „freien Wahlfächern“ erfolgreich abgelegt wurden, 

-  die Absolvierung der Pflichtpraxis gem. § 9 nachgewiesen wurde. 

 
 
§ 14 Inkrafttreten 

Das Curriculum tritt mit 1. Oktober 2016 in Kraft. 

 

§ 15 Übergangsbestimmungen 

(1) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums für das Bachelorstudi-
um Psychologie an der Paris Lodron-Universität Salzburg (Version 2012, Mitteilungsblatt – 
Sondernummer 136 vom 29.6.2012) gemeldet sind, sind berechtigt, ihr Studium bis längs-
tens 30.09.2019 nach dem bisherigen Curriculum abzuschließen. Danach werden sie auto-
matisch in das neue Curriculum überführt. 

(2) Die Studierenden sind berechtigt, sich jederzeit freiwillig innerhalb der Zulassungsfristen die-
sem Bachelorstudium zu unterstellen. Eine diesbezügliche schriftliche unwiderrufliche Erklä-
rung ist an die Studienabteilung zu richten. 

(3)  Die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Prüfungsleistungen werden gemäß Äquivalenzlisten 
anerkannt. 
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Anhang I: Modulbeschreibungen 
 

Modulbezeichnung Modul 1 Einführung in das Studium der Psychologie 

Modulcode PSY_B_1 

Arbeitsaufwand gesamt 10 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen wissenschaftstheoretische Voraussetzungen und wichtige In-
formationsquellen der wissenschaftlichen Psychologie,  

- können elementare wissenschaftliche Arbeitstechniken anwenden, 
- kennen die historischen Wurzeln des Gegenstands- und Methodenver-

ständnisses der Psychologie, 
- kennen die Einbettung der Psychologie in die allgemeine Ideenge-

schichte und in die soziale und kulturelle Entwicklung, 
- kennen die aktuellen Teilgebiete und wissenschaftlichen Strömungen 

der Psychologie und deren historische Entwicklung, 
- kennen die angewandten psychologischen Berufsfelder, 
- kennen exemplarische Theorien zum Verständnis bestimmter Berufs-

felder, 
- kennen und erfahren den Ablauf einzelner Studien durch die Teilnahme 

an Versuchen. 

Modulinhalt Elementare Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens; Ideengeschichtli-
che Darstellung der Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie und 
ihrer wichtigsten Paradigmen; Überblick über praktische Arbeitsfelder für 
Psychologinnen und Psychologen. 

Lehrveranstaltungen UV Einführung in das Studium der Psychologie und in die Techniken des 
wissenschaftlichen Arbeitens 

VO Geschichte und Systeme der Psychologie 

VO Anwendungsbereiche der Psychologie 

Versuchspersonenstunden 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 

 

Modulbezeichnung Modul 2 Methodenlehre und Statistik 1 

Modulcode PSY_B_2 

Arbeitsaufwand gesamt 11 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen die deskriptive Statistik und Inferenzstatistik, 
- kennen quantitative Methoden (insbesondere das psychologische Ex-

periment) zur Erklärung des menschlichen Verhaltens, Erlebens und 
Handelns, 

- verfügen über grundlegende Kenntnisse über geeignete Softwarepake-
te zur statistischen Auswertung quantitativer Daten und über die An-
wendung und Anwendbarkeit statistischer Verfahren der parametri-
schen Statistik, 

- können Daten erfassen, deskriptive Statistiken erstellen, Verfahren der 
parametrischen Statistik anwenden sowie Ergebnisse interpretieren, 

- können statistische Software zur Analyse quantitativer Daten anwen-
den, 

- verfügen über ein Bewusstseins für die wissenschaftlichen Standards 
die bei der Erhebung, Auswertung, Analyse und Interpretation empiri-
scher Daten zur Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen gel-
ten. 
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Modulinhalt Psychologisches Experimentieren; deskriptive Statistik; Softwareanwen-
dung(en) zur Datenanalyse; Verfahren der parametrischen Statistik. 

Lehrveranstaltungen VO Einführung in die Methodenlehre 

UE Übung zur VO Einführung in die Methodenlehre 

VO Methodenlehre und Statistik I 

UE Übung zur Methodenlehre und Statistik I 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 

 

Modulbezeichnung Modul 3 Methodenlehre und Statistik 2 

Modulcode PSY_B_3 

Arbeitsaufwand gesamt 14 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen das methodische Vorgehen für die Verwendung nicht-
parametrischer statistischer Verfahren, 

- können parametrische und nicht-parametrische statistische Verfahren 
gegenüberstellen, 

- können Anwendungsbereiche für skalierungsabhängige nicht-
parametrische statistische Verfahren beurteilen, 

- kennen die statistische Auswertungslogik multivariater Verfahren, 
- können Verfahren methodengerecht in praxisorientierten Beispielsauf-

gaben auswählen, 
- verfügen über grundlegende Kenntnisse in Methodenlehre und Wissen-

schaftstheorie, 
- verfügen über einen Überblick über gängige Methoden der Untersu-

chung von Denkprozessen, 
- können Möglichkeiten und Grenzen von Methoden zur Untersuchung 

von Denkprozessen selbständig bewerten und kritisch beurteilen, 
- können auf Basis empirischer Methoden Items/Testverfahren auf deren 

Qualität hin beurteilen, 
- kennen die Grundlagen des Testens und Messens als Basis für spätere 

Aufgaben in der Psychologischen Diagnostik (Testerstellung und Test-
anwendung), 

- haben ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der empirischen Untersu-
chung von psychologischen Testverfahren,  

- sind sich Ihrer zukünftigen Rolle als PsychologInnen im Bereich der 
psychologischen Diagnostik bewusst und übernehmen die Verantwor-
tung für einen sachgerechten und an wissenschaftlichen Maßstäben 
orientierten Umgang bei Testerstellungen, Testanwendungen und Test-
ergebnisinterpretationen. 

Modulinhalt - Varianzanalysen, nichtparametrische Testverfahren, Regressionen, 
Faktoranalyse; 

- Grundlagen der Methodenlehre und Wissenschaftstheorie, Schulen der 
Statistik, Inhaltsanalyse, Metaanalyse; 

- Klassische und Probabilistische Testtheorie, Interpretation von Tester-
gebnissen, 

Lehrveranstaltungen VO Methodenlehre und Statistik II 

UE Übung zur VO Methodenlehre und Statistik II 

VO Methodenlehre und Statistik III 

UE Übung zur VO Methodenlehre und Statistik III 

VO Spezielle Methoden 

VO Testtheorie und Testkonstruktion 
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UE Übung zur VO Testtheorie und Testkonstruktion 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 

 

Modulbezeichnung Modul 4 Empirisches Arbeiten 

Modulcode PSY_B_4 

Arbeitsaufwand gesamt 15 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen die Grundlagen des empirischen Arbeitens, 
- können geeignete Forschungsliteratur suchen, auswählen und interpre-

tieren, 
- können geeignete Methoden zur Überprüfung einer Fragestellung und 

die dazu notwendigen adäquaten statistischen Techniken auswählen 
und anwenden,  

- können empirische Befunde analysieren und verantwortungsvoll inter-
pretieren. 

Modulinhalt Umsetzung empirischer Fragestellungen in Studien; Verfassen einer wis-
senschaftlichen Arbeit. 

Lehrveranstaltungen SE Empirisches Seminar 

SE Bachelorarbeit inkl. Begleit-SE 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 

 

Modulbezeichnung Modul 5 Allgemeine Psychologie 

Modulcode PSY_B_5 

Arbeitsaufwand gesamt Mind. 11 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen die theoretischen Grundlagen zu den allgemeinen psychischen 
Funktionen des Menschen in den Teilbereichen Wahrnehmung, Be-
wusstsein, Motivation, Emotion, Volition, Gedächtnis, Sprachproduktion 
und –verstehen, 

- können Informationen aus verschiedenen Quellen und Disziplinen zur 
Entwicklung innovativer Forschungsfragen beschaffen und extrahieren, 

- können selbständig Wissen erarbeiten, 
- verfügen über eine kritische Selbsteinsicht („Comprehension Monito-

ring“) 

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Allgemeinen Psychologie; vertiefte Diskussion ausge-
wählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VO Kognitive Psychologie  

PS zur VO Kognitive Psychologie 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 
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Modulbezeichnung Modul 6 Biologische Psychologie 

Modulcode PSY_B_6 

Arbeitsaufwand gesamt Mind. 6 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen die Grundlagen der Architektur und Funktionsweise des Ner-
vensystems,  

- kennen den Zusammenhang von Erleben und Verhalten mit den neuro-
biologischen Grundlagen, 

- können neurowissenschaftliche Befunde eigenverantwortlich recher-
chieren, 

- können sich kritisch mit neurowissenschaftlicher Literatur auseinander-
setzen. 

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Biologischen Psychologie; vertiefte Diskussion ausge-
wählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VU Biologische Psychologie 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 
 

Modulbezeichnung Modul 7 Sozialpsychologie 

Modulcode PSY_B_7 

Arbeitsaufwand gesamt 10 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen Theorien, Modelle, Methoden der Sozialpsychologie, 
- können wissenschaftliche Texte wiedergeben, 
- können aktuelle Entwicklungen im Rahmen sozialpsychologischer Mo-

delle diskutieren, 
- können sozialpsychologische Theorien im realen Leben erkennen. 

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Sozialpsychologie; vertiefte Diskussion ausgewählter 
Themen. 

Lehrveranstaltungen GK Sozialpsychologie 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 
 

Modulbezeichnung Modul 8 Entwicklungspsychologie 

Modulcode PSY_B_8 

Arbeitsaufwand gesamt 9 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- verfügen über Kenntnisse zur Beschreibung und Erklärung entwick-
lungsbedingter Veränderungen im menschlichen Erleben und Verhalten 
über die gesamte Lebensspanne, 

- können empirische entwicklungspsychologische Befunde recherchieren 
und kritisch reflektieren, 

- können Eltern bei der erfolgreichen Erziehung unterstützen und fundiert 
über kindesbezogene sozialpolitische Fragen diskutieren. 
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Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Entwicklungspsychologie; vertiefte Diskussion ausge-
wählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VU Entwicklungspsychologie 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 
 

Modulbezeichnung Modul 9 Persönlichkeitspsychologie und Differentielle Psychologie 

Modulcode PSY_B_9 

Arbeitsaufwand gesamt 8 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- verfügen über ein Basiswissen über grundlegende Paradigmen, For-
schungsmethoden und empirische Befunde zur Persönlichkeitspsycho-
logie und Differenziellen Psychologie, 

- können sich Forschungsliteratur im Bereich der Persönlichkeitspsycho-
logie und Differentiellen Psychologie selbständig erarbeiten und bewer-
ten. 

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Persönlichkeitspsychologie und der Differentiellen Psy-
chologie; vertiefte Diskussion ausgewählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VO Persönlichkeitspsychologie und Differentielle Psychologie 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 
 

Modulbezeichnung Modul 10 Psychologische Diagnostik 

Modulcode PSY_B_10 

Arbeitsaufwand gesamt Mind.12 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen die theoretischen Grundlagen und Qualitätsstandards Psycho-
logischen Diagnostizierens, 

- kennen die Methoden der Informationserhebung in unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen, 

- können diagnostische Verfahren und Operationalisierungen zu psycho-
logischen Konstrukten bewerten, auswählen, fachgerecht vorgeben und 
Ergebnisse interpretieren, 

- können kritisch die Angemessenheit des Einsatzes und der Bedeutung 
unterschiedlicher diagnostischer Methoden einschätzen. 

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Psychologischen Diagnostik; vertiefte Diskussion aus-
gewählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VO Psychologische Diagnostik I 

UE zur VO Psychologische Diagnostik I 

VO Psychologische Diagnostik II 

UE zur VO Psychologische Diagnostik II 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 
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Modulbezeichnung Modul 11 Psychologische Beratung 

Modulcode PSY_B_11 

Arbeitsaufwand gesamt Mind.8 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- verfügen über grundlegende Kenntnisse der psychologischen Beratung, 
- kennen zentrale Ansätze der psychologischen Beratung, 
- kennen die Grundzüge der Gesprächsführung in verschiedenen Phasen 

des Beratungsprozesses, 
- können eigene Anteile reflektieren, 
- verfügen über grundlegende Kompetenzen Beratungsgespräche zu 

führen.  

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Psychologischen Beratung; vertiefte Diskussion ausge-
wählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VO Psychologische Beratung 

PR Methoden und Praxis der psychologischen Beratung (Übung) 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 

 

Modulbezeichnung Modul 12 Klinische Psychologie, Psychotherapie, Gesundheitspsy-
chologie 

Modulcode PSY_B_12 

Arbeitsaufwand gesamt Mind.9 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen Theorien und Modell zu psychischen Störungen des Menschen 
in den Teilbereichen Symptomatologie, Klassifikation, Diagnostik, Ätio-
logie, Epidemiologie und Therapie, 

- können wissenschaftliche Konzepte anwenden, um psychische Störun-
gen zu erkennen, zu beschreiben und zu erklären, 

- können klinische Studiendesigns entwickeln. 

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Klinischen Psychologie, der Psychotherapie und der 
Gesundheitspsychologie; vertiefte Diskussion ausgewählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VO Klinische Psychologie / Psychotherapie / Gesundheitspsychologie I: 
Grundlagen 

VO Klinische Psychologie / Psychotherapie / Gesundheitspsychologie II: 
Psychische Störungen 

VO Psychotherapie 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 
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Modulbezeichnung Modul 13 Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie 

Modulcode PSY_B_13 

Arbeitsaufwand gesamt Mind. 6 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen die Grundlagen und Konzepte der Arbeits-, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie, 

- verfügen über ein Grundlagenwissen über wesentliche Theorien, Diag-
nostikinstrumente und Interventionsmöglichkeiten, 

- können unterschiedliche Konzepte der Arbeits-, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie differenziert betrachten und bewerten, 

- können kritisch unterschiedliche Ansätze reflektieren, 
- können in der „Praxis“ relevante psychologische Aspekte erkennen und 

Empfehlungen zu praktischen Problemen erarbeiten. 

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; 
vertiefte Diskussion ausgewählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VU Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 

 

 

Modulbezeichnung Modul 14 Bildungspsychologie und Pädagogische Psychologie 

Modulcode PSY_B_14 

Arbeitsaufwand gesamt Mind.6 ECTS 

Learning Outcomes Studierende 

- kennen die Grundlagen und Konzepte der Bildungs- und Pädagogi-
schen Psychologie, 

- verfügen über ein Wissen über Erziehungs- bzw. Sozialisationsprozes-
se und damit verbundene Präventions- und Interventionsmaßnahmen in 
pädagogischen Kontexten, 

- können unterschiedliche Konzepte differenziert betrachten und empiri-
sche Befunde kritisch reflektieren, 

- können die Effektivität sowie die Möglichkeiten und Grenzen erzie-
hungs- und instruktionspsychologischer Maßnahmen analysieren und 
einschätzen. 

Modulinhalt Überblick über wesentliche Theorien und Modelle, Methoden und empiri-
sche Befunde der Bildungspsychologie und der Pädagogischen Psycholo-
gie; vertiefte Diskussion ausgewählter Themen. 

Lehrveranstaltungen VO Bildungspsychologie und Pädagogische Psychologie 

Diverse Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE) 

Prüfungsart Modulteilprüfungen/lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp 
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Anhang II: Äquivalenzliste Bachelorstudium Psychologie 
 
 

LV gemäß Curr. 2012  ECTS gilt für LV gemäß Curr. 2016  ECTS

Fächergruppe A  
(Einführung und Methodenlehre) 

 Modulgruppe A  
(Einführung und Methodenlehre) 

 

GK Einführung in das Studium der Psycholo-
gie und in die Techniken des wissenschaftli-
chen Arbeitens 

3 
UV Einführung in das Studium der Psychologie 
und in die Techniken des wissenschaftlichen Ar-
beitens  

3 

VO Geschichte und Systeme der Psychologie 3 VO Geschichte und Systeme der Psychologie 3 

VO Anwendungsbereiche der Psychologie 2 VO Anwendungsbereiche der Psychologie 3 

VU Einführung in die Methodenlehre 6 
VO Einführung in die Methodenlehre 
UE zur VO Einführung in die Methodenlehre 

3 
2 

GK Methodenlehre und Statistik I 6 
VO Methodenlehre und Statistik I  
UE zur VO Methodenlehre und Statistik I 

3 
3 

VU Methodenlehre und Statistik II 3 
VO Methodenlehre und Statistik II 
UE zur VO Methodenlehre und Statistik II 

1,5 
1,5 

VO Methodenlehre und Statistik III 3 
VO Methodenlehre und Statistik III 
UE zur VO Methodenlehre und Statistik III 

2,5 
1,5 

VO Spezielle Methoden 3 VO Spezielle Methoden 3 

ES Empirisches Seminar 5 SE Empirisches Seminar 5 

Fächergruppe B (Kognitive und biolo-
gische Grundlagen des Erlebens und 
Verhaltens) 

 
Modulgruppe B (Kognitive und biologi-
sche Grundlagen des Erlebens und Ver-
haltens) 

 

VO Einführung in die Allgemeine Psychologie 
und 
GK Neurokognition 

3 
 

8 

VO Kognitive Psychologie 
und 
PS zur VO Kognitive Psychologie 

7 
 

4 
VO Einführung in die Allgemeine Psychologie 
und 
VO Spezielle Themen der Allgemeinen Psy-
chologie 

3 
 

3 
VO Kognitive Psychologie 7 

VO Spezielle Themen der Allgemeinen Psy-
chologie und der Neurokognition 
(diverse Untertitel) 

3 Wahlpflicht-LV aus Fächergruppe B (VO) 3 

SE aus Allgemeine Psychologie / Neurokogni-
tion 

3 Wahlpflicht-LV aus Fächergruppe B (SE) 3 

Zwei der folgenden 3 Vorlesungen: 
VO Biologische Psychologie I 
VO Biologische Psychologie II 
VO Biologische Psychologie III 

6 VU Biologische Psychologie  6 

VO Biologische Psychologie III 3 Wahlpflicht-LV aus Fächergruppe B (VO) 3 

VO Spezielle Themen der Biologischen Psy-
chologie (diverse Untertitel) 

3 Wahlpflicht-LV aus Fächergruppe B (VO) 3 

SE aus Biologischer Psychologie 3 Wahlpflicht-LV aus Fächergruppe B (SE) 3 
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LV gemäß Curr. 2012  ECTS gilt für LV gemäß Curr. 2016  ECTS

Fächergruppe C (Grundlagen intra- 
und interpersonaler Prozesse) 

 Modulgruppe C (Grundlagen intra- und 
interpersonaler Prozesse) 

 

GK Sozialpsychologie  6 GK Sozialpsychologie 7 

Wahlpflicht-LV aus Sozialpsychologie (VO, 
VU, SE) 

3 
Wahlpflicht-LV aus Sozialpsychologie (VO, VU, 
SE) 

3 

VO Entwicklungspsychologie I 
VO Entwicklungspsychologie II 

3 
3 

VU Entwicklungspsychologie 6 

Wahlpflicht-LV aus Entwicklungspsychologie 
(VO, VU, SE) 

3 
Wahlpflicht-LV aus Entwicklungspsychologie (VO, 
VU, SE) 

3 

VO Persönlichkeitspsychologie und Differenti-
elle Psychologie 

4,5 
VO Persönlichkeitspsychologie und Differenzielle 
Psychologie 
 

5 

Wahlpflicht-LV aus Persönlichkeitspsychologie 
und Differentielle Psychologie (VO, VU, SE) 

3 
Wahlpflicht-LV aus Persönlichkeitspsychologie und 
Differentielle Psychologie (VO, VU, SE) 
 

3 

Fächergruppe D (Anwendungsberei-
che) 

 
Modulgruppe D (Anwendungsbereiche) 

 

VU Testtheorie und Testkonstruktion 4 
VO Testtheorie und Testkonstruktion 
UE zur VO Testtheorie und Testkonstruktion 

3 
1 

VO Psychologische Diagnostik I 3 VO Psychologische Diagnostik I 3 

UE Psychologische Diagnostik I 3 UE zur VO Psychologische Diagnostik I 3 

VO Psychologische Diagnostik II 3 VO Psychologische Diagnostik II 3 

UE Psychologische Diagnostik II 3 UE zur VO Psychologische Diagnostik II 3 

VO Einführung in die Beratungspsychologie 
VU Spezielle Beratungsansätze 

3 
3 

VO Psychologische Beratung 
+ WP-LV aus Psychologischer Beratung 

4,5 
1,5 

VO Einführung in die Beratungspsychologie 
VU Spezielle Beratungsansätze 
UE Methoden und Praxis der psychologischen 
Beratung 

3 
3 
2 

VO Psychologische Beratung 
PR Methoden und Praxis der psychologischen 
Beratung 

4,5 
3,5 

VO Klinische Psychologie / Psychotherapie / 
Gesundheitspsychologie I 

3 
VO Klinische Psychologie / Psychotherapie / Ge-
sundheitspsychologie I 

3 

VO Klinische Psychologie / Psychotherapie / 
Gesundheitspsychologie II 

3 
VO Klinische Psychologie / Psychotherapie / Ge-
sundheitspsychologie II 

3 

VU Wirtschaftspsychologie I 
VU Wirtschaftspsychologie II 

3 
3 

VU Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsy-
chologie 

6 

VU Wirtschaftspsychologie I 
VO Markt- und Werbepsychologie 

3 
3 

VU Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsy-
chologie 

6 

VU Wirtschaftspsychologie II 
3 
 

Wahlpflicht LV zu Arbeits-, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie 

3 

VO Bildungspsychologie und Pädagogische 
Psychologie 
+ 3 ECTS WP-LV zum AWB Bildung 

3 
 

3 

VO Bildungspsychologie und Pädagogische Psy-
chologie 

6 
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LV gemäß Curr. 2012  ECTS gilt für LV gemäß Curr. 2016  ECTS

Wahlpflichtveranstaltungen aus Fächergruppe 
D (VO, VU, SE) 

max.12
Wahlpflichtveranstaltungen aus Modulgruppe D 
(VO, VU, SE) – Zuordnung je nach Inhalt der ab-
solvierten Lehrveranstaltung 

max.12

Offener Wahlpflichtbereich: diverse LVen max.6 
Wahlpflichtveranstaltungen der Modulgruppen B,C 
und D - Zuordnung je nach Inhalt der absolvierten 
Lehrveranstaltungen 

max.6 

Bachelorarbeit (inkl. Begleit-Seminar) 10 Bachelorarbeit inkl. Begleit-SE 10 
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